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Betreff: Entwurf eines BG betreffend die Übertragung von 

Fernsehsignalen; Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Wissenschaft und Verkehr nimmt Bezug auf 
seine Schreiben vom 11.09.1996, 06.11.1996 und 04.12.1996, 
GZ 120460/IV-JD/96, mit welchen um Stellungnahme vor allem zur 
kompetenzmäßigen Zuordnung der einzelnen Bestimmungen des Ent­

wurfes eines Bundesgesetzes betreffend die Übertragung und Fern­
sehsignalen ersucht wurde, und teilt mit, daß der gegenständliche 
Entwurf nunmehr zur Begutachtung versendet wird. 

Es wird sohin esucht, allfällige Stellungnahmen dem Bundes­
ministerium für Wissenschaft und Verkehr, Sektion IV, Oberste 
Fernmeldebehörde, zu obiger Geschäftszahl bis spätestens zum 
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· " 
GZ 100292/IV-JD/97 

15. Mai 1997 

zu übermitteln und 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem 
Präsidium des Nationalrates zur Verfügung zu stellen. 

Für den Bundesminister 

Dr. Weber 

Beilage 

Blatt 2 
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VORBLATT 

1. Problem 

Durch die Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 1995, 
95/47/EG, wurde für Breitbildschirm-Fernsehdienste das Format 16:9 festgesetzt. Die Be­
stimmungen dieser Richtlinie müssen in österreichisches Recht umgesetzt werden. 

2. Lösung 

Erarbeitung eines Bundesgesetzes betreffend die Übertragung von Fernsehsignalen. 

3. Alternative 

Keine 

4. Kosten 

Das Gesetz verursacht Kosten für die Einrichtung der in § 5 vorgesehenen Schlichtungsstelle. 
Da über die Ausgestaltung dieser Schlichtungsstelle noch nicht entschieden ist, kann über die 
Höhe der Belastung noch keine Aussage getroffen werden. 

5. EU-Recht 

Konformität mit EU-Recht ist gegeben. 
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ENTWURF 

Bundesgesetz betreffend die Übertragung 
von Fernsehsignalen 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Zweck 

§ 1. Zweck dieses Gesetzes ist die Umsetzung der Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 24. Oktober 1995 über die Anwendung von Normen für die Übertragung 
von Fernsehsignalen (95/47/EG). 

Fernsehdienste, die über Kabel, Satellit oder terrestrische Systeme übertragen werden 

§ 2. (l) Breitbildschirm-Femsehdienste müssen aus Programmen bestehen, die in der Absicht 
hergestellt und vertrieben werden, der Öffentlichkeit auf Breitbildschirmen dargestellt zu 
werden. 

(2) Für Dienste im Breitbildschirmformat mit 625 Zeilen, die nicht volldigital sind, ist das 
16:9-D2-MAC-Übertragungssystem oder ein 16:9-Übertragungssystem zu verwenden, das mit 
P AL oder SECAM voll kompatibel ist. Das Format 16:9 ist das Bezugsformat der Breitbild­
schirm-Femsehdienste. 

(3) Für hochauflösende Dienste, die nicht volldigital sind, ist das HD-MAC­
Übertragungssystem zu verwenden. 

( 4) Für volldigitale Dienste muß ein Übertragungssystem verwendet werden, das von einer 
anerkannten europäischen Normungsorganisation genormt worden ist. Ein Übertragungssy­
stem umfaßt folgende Bestandteile: 

I.) Erzeugung von Programmsignalen (Quellkodierung der Audio-Signale, Quellkodierung 
der Video-Signale, Multiplierung der Signale) sowie 
2.) Anpassung an die Übertragungsmedien (Kanalkodierung, Modulation und gegebenenfalls 
Verteilung der Energie). 

(5) Volldigitale Übertragungssysteme, die der Öffentlichkeit für die Verteilung von Fernseh­
diensten zur Verfügung stehen, müssen für die Verteilung von Breitbanddiensten geeignet 
sem. 
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Fernsehgeräte 

§ 3. Zum Verkauf oder zur Miete angebotene Fernsehgeräte mit einem integrierten Bild­
schirm, dessen sichtbare Bildschirmdiagonale 42 cm überschreitet, müssen mindestens mit 
einer von einer anerkannten europäischen Normungsorganisation genormten Anschlußbuchse 
für offene Schnittstellen ausgerüstet sein, die den einfachen Anschluß von Peripheriegeräten, 
insbesondere von zusätzlichen Dekodern und Digitalempfangern, ermöglicht. 

Zugangsberechtigung zu digitalen Fernsehdiensten 

§ 4. (1) Alle Fernsehgeräte, die verkauft, vermietet oder in anderer Weise zur Verfügung ge­
steilt werden und die verwürfelte digitale Fernsehsignale dekodieren können, müssen in der 
Lage sein, 

1. solche Signale entsprechend dem gemeinsamen europäischen Verwürfelungs-Algorithmus, 
für den eine anerkannte europäische Normenorganisation als Verwalter fungiert, zu dekodie­
ren und 
2. Signale, die unverschlüsselt übertragen worden sind, wiederzugeben, vorausgesetzt, daß 
der Mieter bei gemieteten Geräten die einschlägige Mietvereinbarung einhält. 

(2) Zugangsberechtigungssysteme müssen die erforderlichen technischen Möglichkeiten für 
eine kostengünstige Übergabe der Kontrollfunktion an den KopfsteIlen der Kabelnetze auf­
weisen, um den Kabelfernsehbetreibern auf lokaler oder regionaler Ebene eine vollständige 
Kontrolle der Dienste zu ermöglichen, die solche Zugangsberechtigungssysteme verwenden. 

(3) Unabhängig vom Übertragungsweg müssen die Anbieter von Diensten mit Zugangsbe­
rechtigung, welche Zugangsdienste zu digitalen Fernsehdiensten herstellen und vermarkten, 
allen Rundfunkveranstaltern zu chancengleichen, angemessenen und nicht diskriminierenden 
Bedingungen technische Dienste anbieten, die es gestatten, daß ihre digitalen Fernsehdienste 
von zugangsberechtigten Zuschauern mit Hilfe von Dekodern empfangen werden. Die Deko­
der sind von den Anbietern von Diensten zu verwalten. Die Anbieter von Diensten haben das 
Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft (insbesondere in Fällen einer beherrschenden Wettbe­
werbsposition) zu respektieren:. 

(4) Die Anbieter von Diensten mit Zugangsberechtigung, welche Zugangsdienste zu digitalen 
Fernsehdiensten herstellen und vermarkten, müssen hinsichtlich ihrer Tätigkeit als Anbieter 
von Diensten mit Zugangsberechtigung eine getrennte Rechnungsführung haben. 

(5) Die Rundfunkveranstalter haben eine Tarifliste für Fernsehzuschauer zu veröffentlichen, 
bei der zu berücksichtigen ist, ob Zusatzgeräte bereitgestellt werden oder nicht. 

(6) Bei der Vergabe von Lizenzen an Hersteller von Kundengeräten müssen Inhaber von In­
dustrieeigentumsrechten an Zugangsberechtigungssystemen und -produkten diese zu chan­
cengleichen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen vergeben. Die Vergabe 
von Lizenzen, bei der technische und handelsspezifische Faktoren zu berücksichtigen sind, 
darfvon den Rechtsinhabern nicht an Bedingungen geknüpft werden, mit denen der Einbau 
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1. einer gemeinsamen Schnittstelle, die den Anschluß auch mehrerer anderer Zugangssysteme 
ermöglicht, oder 
2. von Elementen, die einem anderen Zugangssystem eigen sind, sofern der Lizenznehmer die 
vernünftigen und angemessenen Bedingungen einhält, mit denen die Sicherheit der Transak­
tionen der Anbieter von Zugangsberechtigungssystemen sichergestellt wird, 

in ein Gerät untersagt, verhindert oder erschwert werden soll. 

(7) Fernsehegeräte mit einem integrierten digitalen Dekoder müssen flir den Einbau von min­
destens einer genormten Steckbuchse ausgerüstet sein, die den Anschluß von Zugangsberech­
tigungssystemen und anderen Elementen eines digitalen Fernsehdienstes an den digitalen De­
koderermöglicht. 

Streitschlichtungsverfahren 

§ 5. Diese Bestimmung ist noch zu formulieren; welche Stelle für ein Streitschlichtungsver­
fahren nach Artikel 4 vorletzter Absatz der Richtlinie in Betracht kommt, hängt auch davon 
ab, wer für die Vollziehung dieser Vorschriften zuständig ist. 

Weiterverteilung von Breitbildschirm - Fernsehdiensten 

§ 6. Breitbildschirm-Fernsehdienste im Format 16:9 im Sinne von § 2, die von Kabelfernseh­
systemen empfangen und weiterverteilt werden, sind zumindest im Breitbildschirmformat 
16:9 weiterzuverteilen. 

Stratbestimmungen 

§ 7. (Text ist noch zu formulieren!) 

Vollziehung 

Variante A: 

§ 8. (1). Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist unbeschadet der Abs. 2 und 3 der 
Bundesminister für Wissenschaft und Verkehr betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 3 und 4 Abs. 7 ist der Bundesminister für wirtschaftliche An­
gelegenheiten betraut. 
(3) Mit der Vollziehung des § 4 Abs. 3 bis 6, sowie der §§ 5 und 6 ist der Bundeskanzler be­
traut. 
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Variante B: 

§ 8. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist unbeschadet der Abs. 2 und 3 der Bun­
desminister für wirtschaftliche Angelegenheiten betraut. 

(2) Mit der Vollziehug der §§ 2 und 4 Abs. 1 und 2 ist der Bundesminister für Wissenschaft 
und Verkehr betraut. 

(3) Mit der Vollziehung des § 4 Abs. 3 bis 6, sowie der §§ 5 und 6 ist der Bundeskanzler be­
traut. 

Variante C: 

§ 8. (1) Mit der Voll ziehung dieses Bundesgesetzes ist unbeschadet der Abs. 2 und 3 der Bun­
deskanzler betraut. 

(2) Mit der Vollziehung der §§ 2 und 4 Abs. 1 und 2 ist der Bundesminister für Wissenschaft 
und Verkehr betraut. 

(3) Mit der Vollziehung der §§ 3 und 4 Abs. 7 ist der Bundesminister für wirtschaftliche An­
gelegenheiten betraut. 
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ERLÄUTERUNGEN 

Mit der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.0ktober1995, 
95/47/EG, über die Anwendung von Normen für die Übertragung von Fernsehsignalen wur­
den Bestimmungen festgelegt, mit welchen das Format 16:9 für Breitbildschirm­
Fernsehdienste eingeführt wird. Durch diese Maßnahme sollen fortgeschrittene Fernsehdien­
ste in Europa gefördert werden. 

Der vorliegende Entwurf dient der Umsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie in inner­
staatliches Recht. 
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23. 11. q) .\mrsblarr dcr l::ur()pJI~.:hcn l ,,:mC:Jn~(h.Jtrcn ',r. L 2S I/51 

RICHTU;-.JIE 9.;/47'/EG DES EUROP:\ISCHE:--; PARLU1E:"iTS L!:"lD DES R:\TES 

vom 24. Okrobe:r 1')':1, 

ubcr die Anwendung \'On :"iormen für die CberrrJl!unl! \'on Fcrnschsll!nah:n 

DAS EUROP:\lSCHE P.-\RL\.\IE~T L:~D DER R.H DER 
EUROPAISeHE~ C\jl0:-" -

gestutzt Juf Jcn \'crrrJI! zur Grundung der Europaischen 
Gemeinschaft. Insbesondere Juf Artikel 57 Absatz 2 
sowie die Artikel 66 und 100.1. 

Juf Vorschlag der KommiSSion 1 I). 

nach Stellungnahme des \X'irtschafts- und SozIalausschus­
ses (;), 

gemaß dem Verfahren des Artikels 189b Jes Ver­
trags (3), 

in Erwägung nachsrehender Grunde: 

Die Gemeinschatr hat mit den Beschlüssen 89/337/ 
EWG (4) und 89/630/EWG (') des Rates die srrategische 
Bedeutung fortgeschrirrener Fernsehdienste und hochaut­
lösender Fernsehdienste (HDn') für die europäische 
KonsumelektronIk und für die europäische Fernseh- und 
Filmindustrie anerkannt und den strategischen Rahmen 
für die Einfuhrung von iortgeschrmenen Fernsehdiensten 
und HDTV-Diensten in Europa festgelegt. 

JunI! \'Im h'rnschslI:nJlcn 1-' h:lt Jc:n rl':.!ul.lrorl~.:hcn RJh­
men tur Jle: :-.iormung Im ßt:rel.:n .jer tOrr!:e:schrrrrenen 
Fcrnse:hdle:nste: festgc:legt. wohel Jle: :\"orm HD-\IAC \" 
Jls Jle: .:urop.Jlsche ~Jtelhten- unJ f(.JbdubcrtrJgungs­
norm tur nicht volldll.!ltJlcs HDT\" U:1J Jie: :-';orm D2-
~IAC \") rur Jndere. nicht \'oIlJII!JtJic Satelliten- und 
K.JbeluberrrJgunr:en Im BreltbdJs.:hlrmtormJt 16:9 zu­
grunde ~elegt wurden. 

Durch den Beschlul~ 93/4.2.J/EWG Jes Rates vom 22. Juli 
1993 libe:r emen Aktionsplan zur Einruhrung rortgeschnt­
tener Fernsehdienste in Europa (;0) soll das Breltbild­
schlrmiormat 16:9 1625 oder 1250 Zeilen I gefördert 
werden. und zwar unabhängig \'on der \'erwendeten euro­
päischen Fernsehnorm und unabhanglg \'on Je:r Ubertra­
gungstel.:hnlk (terrestrisches System. SJtellir oder Kabel'. 

In ArukeJ - Jer Ril.:hrlinie 92/3 8/E\\"G wurde die Kom­
miSSIOn aufgeiordert. einen Bericht uber Jie AUSWirkun­
gen Jer Anwendung dieser Richtlinie. uber die ~larkrent­
Wicklung. Insbesondere uber die Jn obJektiven Kriterien 
gemessene .vlarkrdurchdringung, und uber Jie Verwen­
dung von Gememschatrsmmeln vorzuiegen und dem Rat. 
falls e:riorderhch. Vorschläge zur Anpassung der Ri.:hr­
linie: Jn diese Ennvlcklungen zu unrerorelten. 

,.) 

Die Ziele der Strategie rur die Einführung des HDTV in 
Europa sind Bestandteil der Polirik der Gemeinschaft im 
audio-visuellen Bereich. wobei in diesem Zusammenhang 
die Bedeutung der Richdinie.89/552/EWG des Rates vom 
3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts­
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Ausübung der Fernsehtätigkeit (6) bekräftigt werden 
sollte. 1m Hinblick aui die Entwicklung der audio-visuel­
len Möglichkeiren Europas müssen auch die anderen 
Ziele dieser Politik. einschließlich strukturelle Ziele wie 
die Entwicklung der Produktion in Ländern oder Regio­
oen mit geringeren audio-visuellen Kapazitäten, berück­
sichtigt werden. 

Um die m den obengenannren Beschlussen medergelegren 
Ziele der Gemeinschaft zu erreichen und um in Sinne des 
Artikels 7a des Vertrags zum reibungslosen Funktionieren 
des Binnenmarkts im Bereich der übertragung von Fern­
sehslgnalen beizurragen. müssen Schrme zur Annahme 
eines gemeinsamen Formats für Breltbildschirmubertra­
gungen unrernon;men werden. 

I 
I 

i 
I 
I 

i 
i 
I 

Die Richtlinie 921381EWG des Rates vom 11. Mai 1992 
über die Annahme von Normen für die SatelJitenausstrah-

(I) ABI. Nr. e 341 vom 18. 12. 1993, S. 18, und ABI. Nr. 
e321 vom 18. 11. 1994. S. 4. 

(2) ABI. Nr. e 148 vom 30. 5. 1994, S. I. 
(J) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 19. April 

1994 (ABI. Nr. C 128 vom 9. S. 1994, S. 54). Gemeinsamer 
Standpunkt des Rares vom 22. Dezember 1994 (ABI. Nr. 
C 384 vom 31. 12. 1994, S. 36) und Beschlug des Europäi­
dien Parlaments vom 13. Juni 1995 (ABI. Nr. C 166 vom 

rJ ~: ~;..sl· ;I;~~·is:'·;.!;89, S. 1. . '. .' 
'" ABI. Nr:"E ~3 ~ 13: '2. 1989, S. JO. 

... (') ABI. J:'lr:A/19._W'Om·n 10. 1989, S. 23. 
. '.'~ ':4'i'~':""~'':'' ..... ~ :.: .. :.;~ "m~~?i: ~;~;.;,i L:> . 

~- ~«'>;' ··tt~~~ .. !:.~~'"~ 
,«q\45'N~l. 5"a~: L..:~~i.~ 

Das Breitbildschirmiormat 16:9 wurde auf internationaler 
Ebene von der InternatIOnalen Fernmeldeunion 
(rru) (lI)für das HDTV angenommen; es ist wünschens­
wert und möglich. den ~1a~kt für fortgeschrittene Fern­
sehdienste und -produkte mir dem gleichen Breitbild­
schirmformar 16:9 zu entwickeln. 

Für die Zwecke dieser Richtlinie wird an BreltbddschJrm­
Fernsehdienste die Mindestanrorderung gestellt. daß ein 
überrragungssystem verwendet Wird. das genugend Infor­
mationen liefert, damit ein enrsprechend ausgerusreter 
Empfänger ein Vollbild mit voller vertikaler Autlosunl! 
darstellen kann; fur dieselben Zwecke gilt em Fernseh· 

(1) AßI. Nr. L 137 vom 20. S. 1992. S. 17. 
('1 ETS·Nonn-Entwurf: ETS 300 352. 
(tl ETS-Nonn·Entwurf: ETS 300 250. 
(10) ABI. Nr. L 196 vom 5. 8.1993, S. 48. 
(11) In der rru-R-Empfehlung 709 werden "Blldmerkm;llc" <"In· 

ICh lieBlich des Brelfblld.schlrmform3fs I n:~ lem~elcl:f. 
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Nr. L 281/52 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 23. 11. 95 

dienst. der hir dlC~ Ubema~ung das 4:3-Letterboxformat 
verwendet und der die genannte Mindestanforderung 
nicht erfüllt. mcht als Breltblldschlrm-Fernsehdienst Im 
Sinne dieser Richtlime. 

Fernsehdienste werden derzeit durch terrestrische Sy­
steme. Satelhtensyseeme und Kabelsysteme inS Haus j:elie­
fert. und es ISt wichtig. daß fortgeschnttene BreItbild­
schirmdienste der ~obtmoj:lichen Zuschauerzahl verfüg­
bar gemache werden. 

Kabelfernsehnetze und deren technische Fähigkeiten. wie 
sie von den Mitgliedstaaten definiert worden sind. bilden 
einen wichtigen Bestandteil der Fernsehinfrasuuktur "ie­
ler Mitgliedstaaten: sie werden von entscheidender Bedeu­
tung für die Zukunti: fortgeschrittener Fernsehdienste 
sein. 

Gemeinschati:santennens"steme entsprechend der Defini­
tion der Mitgliedstaaten bleiben von dieser Richtlinie 
unberührt. 

Es ist unerläßlich. als Voraussetzung für einen effektiven. 
freien Wettbewerb gemeinsame Normen für die digitale 
übertragung von Fernsehsignalen über Kabel. Satellit 
oder terrestrische S"steme zu schaffen: dies kann am 
besten dadurch erreicht werden. daß eine anerkannte 
europäische :--;ormungsorganlsatlon beauti:ragt wird. wo­
bei. soweit dies an~ebracht ist. die Ergebnisse des derzei­
tigen Konsensprozesses zwischen den Marktteilnehmern 
zu benickslChtigen sind. 

Solche :-':ormen sollten rechtzeitig vor der ~1arktelnfüh­
rung neuer. mit dem digitalen Fernsehen "erbundener 
Dienste ausgearbeitet werden. 

Für die Kunden und Anbieter von .. Pav-TV"-Diensten 
sowie für die Inhaber der Urheberrechte von Sendungen 
ist die Frage der Zugangsberechtigung wichtig. 

Ein breitangelegter Konsultationsprozeß. an dem die rele­
vamen Wimchafmednehmer des europalschen Marktes 
beteiligt waren. hat zu Vereinbarungen über eine Reihe 
von Fragen Im Zusammenhang mit der Zugangsberechti­
gung bei digitalen .. Pay-TV"-Diensten j:eführt. 

Die Anbieter von Diensten mit ZugangsberechtIgung 
müssen dlc Vergutung für ihre Investitionen und für die 
BereItStellung der Dienste für die Rundiunkveranstalter 
elnfordcrn kor.nen und dadurch ermutigt werden. Ihre 
100·estltlonstacL.:kelt fortzusetzen. 

Um slCherzusrdlcn. daß alle Anblcter von "Pay-TV"­
Dlenstcn j:runJsatzhch allen Kundcn dlj:italcr .. Pay-TV"­
Dienste In der Europalschen Gemclnschafr ihrc Pro­
gramme liefern konnen. sollte der Einbau des gemeinsa­
men europalschen Verwürfeiungs-Algomhmus In entspre­
chende Gerate der Kunden vorgeschneben werden. 

Des weiteren ist es angebracht, Vorkehrungen für die 
übergabe der Konuollfunktion ( .. transconuol") der 
Zugangsberechtigung an den KopfsteIlen der Kabelfem­
sehnetze und für die Vergabe von Lizenzen für die 
Technologie der Zugangsberechtlgun~ an Hersteller zu 
treffen. 

Im dumalen audIOVisuellen Umfeld In ::uropa werden sich 
die .\Iöglichkelten für Piratene veq::robern. was negative 
AUSWirkungen rur die Betreiber und ,he Programmanbie­
ter haben Wird. Deshalb wird die Einruhrung und Durch­
setzung wirksamer Vorschriften zur Bekämpfung des 
Piratentums auf europäischer Ebene immer drmglicher 
werden. 

AngeSichts dieser Markt- und Technologieentwicklungen 
Ist die Richtlinie 921381EWG aufzuheben und eine neue 
Richtlmie zu erlassen. 

Aufgrund der raschen Entwicklung der Technologien für 
fortgeschrittene Fernsehdienste ISt ein gememsames Vor­
gehen m diesem Bereich erforderlich. Zahlreiche und 
vonemander unabhängige Maßnahmen der Mitgliedstaa­
ten könnten zu einer unerwünschten Aufsplitterung des 
Marktes für Produkte und Dienste sowie zur überschnei­
dung von Maßnahmen führen. Daher können solche 
~-1abnahmen besser auf Gememschati:sebene durchgeführt 
werden. 

In Jen Schlußfolgerungen der Präsidentschaft anläßlich 
der Konferenz der G7 zur Inrormationsgesellschaft. die 
am 25. und 26. Februar 1995 in Srüssel stattfand. wurde 
Insbesondere auf die :\orwendlgkelt emes rechtlichen 
Rahmens hingewiesen. rrut dem die OHnung der :-':etze 
und die Einhaltung der \\' ettbewerbsregeln Sichergestellt 
werden soll -

HABE:'\ FOLGE:-<DE RICHTU:-':IE ERLASSE;-';: 

Artikel 1 

Die ~."litgliedstaaten ergreifen j:eeignete Maßnahmen. um 
die beschleunlj:te Entwicklung rortj:eschrmener Fernseh­
dienste - emschließlich Sreltbildschirm- Fernschdlenste. 
hochauflösender Fernsehdienste und Fernsehdiensre. die 
volldi~ltale Ubertraj:ungssvsteme verwenden - zu för­
dern. 

Die ~lIti!liedstaaten achren daraui. daß die Uberrra~un~ 
von bereItS bestehenden Brelblidschlrm-Fernsehdlensten. 
Insbesondere !!emäß der Richtlinie 921381EWG unJ dem 
Beschluß 93/424IEWG. aui oiienrllch zus::anghche digitale 
Ubercragungssysreme erlelchrcre Wird. wobei die lntere~' 

sen der Anblerer wie auch der Fernsehzuschaut!r zu 
schurzcn smd. JI~ für .. he Herstellun~ bzw. iur den 
I:.mpran!! dieser Dienste Investitionen geratl!!r haben. 

ArtIkel 2 

Für alle Fernschdicnste. die uber Kabel. Satclhr od~r 
rerrestrlsche Svsteme zu Fernsehzu~chaucrn In der 
Gemclnschaft u'bcrtraj:en werden. J.:ilr tol!!~ndes: 

-
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23.11. ':15 Amtsbl:m dcr Europ:lIs,hen <.;c:mt:ln,~hJttt:n 

.1) Für Dlenstc Im Breltbdds,hlrmtormat mir 625 Zcden. 
die n"ht volldütlral sind. wird das 16:9·D2·:\-IA(· 
Ubertra~uni!ssnrem oder Cln 16:':I·Ubc:rtrJlwnl!ssv­
,rcm verwendet. JJS mir PAL oJer SEC\.\I \"Oll 
kompatibel I)t. 

BrcltbdJs,hirm· Fanschdienste bc:stchen JUS Proi!rJm­
men. Jie In Jer :\bs"ht her!.!estellt und \'crmeben 
werden. Jer Offenti"hkelt Jur Breltbdds~hlrmen Jolr­
gestellt zu werden. 

Das Format 16:9 ISt das Bezugstormat der BreltbdJ· 
schirm-Fernsehdienste. 

bJ Für hochaurlösende Dienste. die nicht \'olldigital Sind. 
wird das HD·MAC-übertragungssystem verwendet. 

cl Für voll digitale Dienste wird ein Übertragungssystem 
verwendet. das von einer anerkannten europaischen 
Normungsorgamsatlon genormt worden ist. Ein über­
tragungssystem umfaßr in diesem Kontext folgende 
Bestandteile: Erzeugung von Programmsignalen 
(Quellkodierung der Audio-Signale. Quellkodierung 
der Video-Signale. Multiplierung der Signale) sowie 
Anpassung an die Uberrragungsmedien I KanaIkodie­
rung, Modulation und gegebenenfalls Verteilung der 
Energie). 

Volldigitale übemagungssysreme. die der Öffentlich­
keit für die Verteilung von Fernsehdiensten zur Verfü­
gung stehen. mussen für die Verteilung von Breit­
banddiensten geeignet sein. 

ArtIkel 3 

• Iri der Gemeinschaft zum Verkauf oder zur Miete ange­
botene Fernsehgeräte mit einem integrierten Bildschirm. 
dessen sichtbare Bildsclurmdiagonale 42 cm überschreitet. 
müssen mindestens mit einer(von einer anerkannten euro­
päischen Normungsorganisarion genormten) Anschluß­
buchse für offene SchnittStellen ausgerüstet sein, die den 
einfachen Anschluß von Penphenegeräten. insbesondere 
von zusätzlichen Dekodern und Digitalempfängern. 
ermöglicht. 

Artikel 4 

Hinsichtlich der Zugangsbcrechtigung der Fernsehzu­
schauer zu digitalen Femsehdiensten in der Europäischen 
Gemeinschaft gilt, unabhängig vom Überrragungsweg, 
folgendes: 

a) Alle Kundengedre, die in der Europäischen Gemein· 
schaft verkauft, vermietet oder in anderer Weise zur 
Verfügung gestellt werden und die verwürfelte digitale 
Femsehsignale dekodieren können, müssen in der 

" .~ ·Lage sein, ' " , -. , 
. .... '. ".;;' . 
, ,- solche Sjgnale entsprechend dem gemeinsamen 
... " ,',: . europäischen Verwürfelungs-A1gorithmus; für den 
,~ ~. ," ein~ anerkannte' europäische Normenorganisation 
(': ., ~.,a1s 'Y.~alter fungiert, zu dekodieren; ., ... 

., 

~ll!nale. Jle unvers..:hlu~st:lt uherrrJl!en worJen 
'Ind. wlederzul!eben. "(lr.lu'cc~c:rr. ,t.II~ dc:r \ 11<:' 

rt:r hCI ~I:mlcre{t:n l,cr,Hen dlt: "lr'~III.II!I~e .\11<:(' 
lt:fl:tnb.lrUIlI! .. 'mh.lle. 

,..:hen (;cmelOs..:hJrt .:tnl!esetzr .. '."r,: _ :1. ;nu"en ,he 
crtordcrlt-:hcn n:-:hm~..:hcn \ IOI!II'::1Io:elrt:n rur ,'mI: 
kostengunstll!e LbcrCJbc Jer !o.:ontrolltunktlon oln J.:n 
!o.:oprstellen Jcr !o.:Jbelnctze .Iurwmen. um Jen klbcl­
tcrnsehbetrelbern aut lokJier oJer n::!lOnJlcr Ebene 
eme \'olistandlCc Kontrolle Jer Dlensre zu crmodl­
..:hen. Jle sokhe Zu!!ancst-en:~htl(::un:!ss\'steme \'er· 
wenden. 

c) Die \litldiedstaaten er!!relien ollie !!cclcneren ~Ial;nah· 
men. damit die Anbleter von Dlen)ren mit ZugJn!.!soc­
rechtigung. unabhängIg \'om lbertragungswe!!;. JIC 

Zugangsdienste zu digitJlen Fernsehdiensten hersrellen 
und vermarkten. 

allen RundfunkverJnstaltern zu .:han,engleichen. 
an~emessenen unJ nll.:htdlsknmmlerenden Bedm­
gun!!en rechnls~he Dlcnste Jnbleten. Jie es gCStJt­
ten. Jal~ Jeren dl!!lrJie Fernsehdienste von 
zu!!;angsberechngren Zus..:hJuern mIt Hilie \'on 
Dekodern. die von Jcn :\nbletern \'on Diensten 
verwaltet werden. empiJncen werocn. und JJS 
Werrbewerbsrecht der Gc:mems..:hait respektieren. 
insbesondere m Fillen eInet behcrrschendcn W'err· 
bewerbsposition: 

in bezug aut ihre TitlghH Jis .\nbleter von Dien· 
sren mir ZugJngsberechm:ung eme getrennte 
Rechnungsiuhrung hJben. 

Die Rundfunkveransralter verciiienthchen eine T arirli­
ste für Fernsehzuschauer. bel der berucksichtlgt Wird. 
ob Zusatzger:ite bereitgestelIr werden oder nKhr. 

DigItale Fernsehdienste können Sich nur dann Jut 
diese Bestimmungen beruten. wenn dIe angebotenen 
Dienste mir den geltenden europalschen Rcchtsvor­
schriften übereinsommen. 

d) Bei der Vergabe von Lizenzen an Hersreller von 
Kundengeräten mussen Inhaber von [ndusmeel!.!cn­
tumsrechten an Zugangsberechtlgungssvstemen und 
·produkten diese zu ,hJncen!!lelchcn. angemesscnen 
und nichtdiskrimmierenden Bedmgungen ver!!cben. 
Die Vergabe von Lizenzen. bel der technische und 
handelsspezifische Faktoren zu bcruckslChtl!!en smJ. 
darf von den RechtsInhabern mchr an Bedm!!un~cn 
geknüpft werden, mit denen der Einbau 

entweder einer gememsamen Schnittstelle, dic Jen 
Anschluß auch mehrerer anderer Zugangssysteme 
ermöglicht. 

oder von Elementcn. die emem .lnderen Zugangs­
system eigen sinJ, sofern Jer Llzcnznehmer dIe 

....... '.' •• ' '-4 • .J _.,"., '.:~' ' ... ,;:~.-;o... . 
eI-I!' . ~.~:. ~.ac" ~;. ............. ~.i.. • ." 1 • ...... i., ·lIl~~J .. <::-," , .• ~_ ........ 
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vernunftllten und anjtemessenen Bedingun~en ein­
hält. mit denen ~he Sicherheit der Transaktionen 
Jer Anbleter von Zuganltsberechtigungssystemen 
sicherjtestellt wird. 

m ein (;crat untersajtt. \'crhlndert oder entmutigt 
werden ,oll. 

h:rnsehemplan~er mit einem Inteltrlerten di~ltalen 
Dekoder mussen CIO Einbau \'on mindestens eIDer 
!!cnormten Steckbuchse crlauben. die den Anschluß 
\"on Zu~an~sberechtll!un~ss\"Stemen und anderen Ele­
menten eines JU!ltalen rernsehdlenstes an den digita­
len Dekoder ermo~lIcht. 

el Die .\lit,:liedstaaten tralten dafür Sorlte. daß vorbe­
haltlich der 10 Anwendung des Vertrags von der 
1'0mmisSIon oder \'on .\litghedstaaten ergriffenen 
~laßnahmen tede Partei mit eIDer ungelösten Streit­
frage In bezug auf dlc Anwendung der Bestimmungen 
dieses Artikels eIDen leichten und im Grundsatz 
kostengunsngen Zugan~ zu ,:eei~neten Schlichtungs­
verlahren hat. mit dem Ziel. diese Streitfragen in 
ausgewogener und transparenter \\:else zügig beizule­
gen. 

Dieses Veriahren schließt Schadensersatzklalten einer 
der Parteien mdn aus. Falls die KommiSSion aufgefor­
dert wIrd. eine Stellun~nahme bezuglieh der .l.nwen­
dun!! des Vt"rtrags abzu!!eben. so mut; sie sich umge­
hend aul;ern. 

Art/kel 5 

Breltodds.:hlrm-h:rnschdlenste Im Format 16:9 im Sinne 
\'on Arnkel 2. du: ';on I'abdfcrnsehs\'stemen empiangen 
und weiter\'erretlt werden. werden zumindest Im Brelt­
bdds.:hlrmrorm:H 16:" \\·elter\,erredt. 

Dic 1'0mmisslOn rrutt dIe Bedingungen iur die Anwen­
dun~ dieser RlChrilnle sowie die ~1arktenrwlcklung bel 
den digitalen Fernsendiensten in der Europäischen Union 
vor dem 1. Juli 1 '19-: und danach alle zweI Jahre und 
unterbreitet dem Eurooais.:hen Parlament. dem Rat und 
dem W'irrschafts- und 'Sozlalausschub einen Bencht. Die­
ser Bencht berniit dIe \larktentwlCklung und insbeson­
dat" dIe Ent\\'Icklum:: m oezug auf die Fortschntte in den 
Berclchcn T e.:hnOIOl!le und digitale Dienste sowie die 
techmschen und handeisspezIfischen EnrwlCklungcn des 
ZugangsberechtIgungsmarktes untcr BeruckslChtlgung der 
dIgitalen rernschdlenste. 

Falls erforderlich. legt die Kommission dem Rat Vor­
schläge zur Anpassung dieser Richtlinie an diese Enrwick­
lung \'or. 

ArtIkel i 

Die RIChtlinie 9:!/38/EWG Wird neun \lonate nach dem 
Zeitpunkt des Inkraittretens dieser \Ichtlinie aufgeho­
ben. 

Artikel 8 

(11 Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen 
Rechts- und Verwaltungsvorschriiten. um dieser Richtli­
nie innerhalb von neun Monaten nach ihrem Inkramre­
ten nachzukommen. Sie setzen die I'ommission unverzüg­
lich davon in Kenntnis. 

Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen. 
nehmen sie in den Vorschriiten selbst oder durch einen 
Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese 
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelhei­
ten der Bezugnahme. 

C!) Die Mitgliedstaaten teden .:i er Kommission den 
Wortlaut der Innerstaatlichen Recntsvorschriften mit. die 
sie auf dem unter diese 'RlChtllOle iallenden Gebiet erlas­
sen. 

ArtIkel Ci 

Diese RichtliOIe trm olm Tag Ihrer \·eroifenthchung im 
Amtsbl.1tt der Eurapdlsciu!1/ Gememschaften In I'rait. 

Artikel 10 

Diese Richtlinie ISt an die \1itglledstaaten gerichtet. 

Geschehen zu Luxemburj:. am 24. Oktober 1995. 

Im N.1mel/ des EI/rapa/schen Im Namen des R.1tes 
P .1ri:Jment s 

Der Primdent Der Prdsldent 

K. H:\ :-';SCH L. :\ TIENZ:\ SER:-';:\ 

-

i 

I 

j 
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